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Mit Ablauf der bestehenden Leasingverträge werden im Jahr 2020 bei der Polizei in Baden-Württem-
berg insgesamt 487 silber-blaue Streifenfahrzeuge und 942 Zivilfahrzeuge ersetzt. Dies teilte das 
Landespolizeipräsidium mit. Die wirtschaftlichsten Angebote hatte erneut die Daimler Fleet Manage-
ment AG unterbreitet. Der Streifendienst wird mit dem neuesten T-Modell der E-Klasse ausgerüstet 
werden.Als neutrale Einsatzfahrzeuge für die Ermittlungsdienste und die Fahrzeugpools 
erhielten die bereits bekannten C- und E-Klasse-Modelle von Mercedes-Benz, in den 
Ausführungen Kombi oder Limousine, sowie das Kompakt-SUV-Modell GLC den 
Zuschlag. q Quelle:LPP
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Am Tag und in der Nacht für 
Euch da: 
          
             Eure DPolG.
          

                        
        www.dpolg-bw.de

BWL-DPOLG
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rung nach insgesamt 1.500 Neustel-
len) in der Folge eine weitere perso-
nelle Stärkung der Polizei erfolgen 
kann. Auch wenn aktuell für die 
Auszubildendenstellen die Haushalts-
ansätze geringer sind, als für spätere 
Haushaltsstellen ab A8. 

Stellen aus der Kabinettsvorlage 
(A) zur Polizeistruktur umgesetzt.

Weitere Stellen konnten im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der 
Ergebnisse Evaluation Polizeireform 
erreicht werden, in dem Stellen aus 
der Kabinettsvorlage (A) vom 24. 
Juli 2018 vor die Klammer und alle 
anderen Entscheidungen gezogen 
wurden. 
Das sind immerhin über 180 Stellen 
im Polizeivollzug (104 Stellen A8 bis 
B3) und im Nichtvollzug (Tarif/Verwal-
tungsbeamte 79,5 Stellen, davon 34,5 
für Verwaltungsbeamte und 45 für 
Tarifbeschäftigte). Damit wurden alle 
Stellen für das 13. Polizeipräsidium 
vollumfänglich zugestanden.

Schuldenbremse: „Die Null wird gehalten! 
DPolG zu den Haushaltsplanungen 2020/2021.      
Nach intensiven Verhandlungen 
hat sich die grün-schwarze Haus-
haltskommission in der Nacht vom 
29. auf den 30. September 2019 
auf den Doppelhaushalt  2020/2021 
geeinigt. Statt der zunächst von 
Finanzministerin Sitzmann vorge-
gebenen 1,15 Milliarden für Mehr-
ausgaben, steigen diese auf jetzt 
1,35 Milliarden Euro. Zusätzliches 
Geld gibt es unter anderem für die 
Polizei.

Die gute Nachricht des Tages war, 
dass weiterhin mehr Polizeianwärter 
eingestellt werden, als der reguläre 
Personalersatz aufgrund von Pensio-
nierungen es erfordert. 

Polizeinachwuchsstellen - Grundvor- 
aussetzung für spätere Neustellen.

Insgesamt 3.000 Einstellungen (1.600 
Polizeianwärter in 2020 und 1.400 
Polizeianwärter in 2021) können rea-
lisiert werden. Das entspricht vollum-
fänglich dem, was der Innenminister 
in die Verhandlungen eingebracht 
hatte. Gemessen an der kategori-
schen Absage des Ministerpräsiden-
ten zur Schaffung weiterer Polizeistel-
len ein Erfolg für Innenminister Strobl.

Stratege Strobl hat damit die Grund-
voraussetzungen geschaffen, dass 
über die im Koalitionsvertrag enthalte-
nen Neustellen für 600 Nichtvollzugs-
beschäftigte und 900 Polizeibeamte 
(Anm.: Erfüllung der DPolG-Forde-

Stellenforderungen - Kabinettsvor-
lage (B) zur Polizeistruktur noch 
nicht erfüllt.

Im sogenannten Teil B der Kabinetts-
vorlage zur Umsetzung der Ergeb-
nisse Evaluation Polizeistruktur sind 
leider noch einige Stellenforderungen 
der DPolG offen. Von den ursprüng-
lichen fast 130 Stellen für Ermittlung-
sassistenten wurden vorerst nur 44 
Stellen im Haushalt 2019 etatisiert. 
Im aktuellen Haushaltsvoranschlag 
geht es weiter, wenn auch nur scheib-
chenweise. Alle Regionalpräsidien 
erhalten weitere zwei Tarifstellen in 
höherwertigen Entgeltgruppen. Nicht 
viel, aber begrüßenswert. Damit ist 
dann knapp die Hälfte der Stellen 
geschaffen. Wobei man den Rest 
von 117 Stellen - das darf man nicht 
vergessen - bislang für die Einstel-
lungsoffensive genutzt hatte, weil man 
natürlich in Herrenberg und Wertheim 
auch Tarifbeschäftigte benötigt. Diese 

Bei den Haushaltsverhandlungen 2020/2021 stellte der Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz 
gleich eingangs fest: „Die Null wird gehalten, die Schuldenbremse gilt!“

Fortsetzung auf nächster Seite.

Beide für eine personelle Stärkung der Polizei: 
Der Minister für Inneres, Digitales und Migration 
Thomas Strobl (links) und Ralf Kusterer.
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25 Millionen für Personalkosten in 
den Jahr 2020 und 2021, als erforder-
liche strukturelle Maßnahme beziffert 
wurden.
 
Fortführung des „15-Millionen-Pro-
gramms“. 

Wichtig ist auch die Entscheidung 
für die Fortführung des „15-Millio-
nen-Euro-Strukturverbesserungspro-
gramms“. Daraus werden u. a. die 
Stellenhebungen von A7 in den geho-
benen Dienst finanziert, das Eingang-
samt nach A8 fast zu 100% umgesetzt 
sowie weitere Aufstiegsmöglichkeiten 
in den gehobenen Dienst und damit 
verbundene zahlreiche Beförderungs-
möglichkeiten im mittleren Dienst (A9/
A9+Z) geschaffen. 
Außerdem wurden weitere Stellenhe-
bungen im Bereich des Polizeivoll-
zugsdienstes und des Nichtvollzugs-
dienst erreicht.

Eingangsamt A8 faktisch erreicht.

Das Einstiegsamt A8 ist faktisch 
erreicht. Aktuell werden schon in 
allen Regionalpräsidien die Polizei-
meister/-innen nach Beendigung der 
Probezeit zum Polizeiobermeister 
ernannt. Ein Erfolg der DPolG.

Stellen waren eigentlich für die Ermitt-
lungsassistenten vorgesehen. Klare 
Forderung der DPolG zusätzlich zur 
Einstellungsoffensive: Schaffung der 
noch fehlenden Stellen für Ermittlungs-
assistenten. 

Weiterere Stellen müssen geschaf-
fen werden.

Wichtig ist der DPolG, dass auch 
zahlreiche andere Stellen zur Bewäl-
tigung von gestiegenen Anforderun-
gen, die nicht unmittelbar mit der 
Polizeistruktur in Verbindung stehen, 
aber dennoch in der sogenannten 
Evaluation der Polizeireform erarbeitet 
und empfohlen wurden, geschaffen 
werden. Dabei handelt es sich um 
insgesamt 107 Stellen im Polizei-
vollzugsdienst, 117 Nichtvollzug 
(Ermittlungsassistenten) und weitere 
255 Stellen Nichtvollzug für weiterer 
Optimierungen.

Insgesamt reden wir von über 479 
Stellen im Polizeivollzugsdienst und 
im Nichtvollzug, die zur Optimierung 
der inneren Aufbau- und Ablauforga-
nisation auch durch das Kabinett als 
notwendig festgestellt und mit einem 
finanziellen Mehraufwand von jeweils 

Fortsetzung von vorheriger Seite. Um dauerhaft und damit auch zur 
Änderung der entsprechenden Lauf-
bahnvorschriften das Eingangsamt in 
A8 einzuführen, fehlen zu den bereits 
umgesetzten fast 400 Stellenum-
wandlungen noch ca. 250 weitere, die 
nach A9 gD geplant sind. An diesen 
letzten Stellenumwandlungen hält 
auch Innenminister Strobl fest. Die 
CDU-Fraktion hat bereits einen Antrag 
formuliert, diese Stellenumwand-
lungen ebenfalls noch im Haushalt 
2020/2021 unterzubringen. Strobl will 
die Festschreibung des Eingangsam-
tes und liegt damit auf DPolG-Linie.

Zulagenerhöhung/ Rechtsschutz.

Neben der Erhöhung der Erschwer-
niszulagen für SEK/MEK, für verdeck-
te Ermittler und für die Personen- und 
Objektschützer, für die sich die DPolG 
eingesetzt hatte, wurden auch die 
Gelder zur Sicherstellung des Rechts-
schutzes bei der Erfüllungsübernah-
me von Schmerzensgeldansprüchen 
bewilligt. 
 
Haushalt steht unter Regelungen 
zur Schuldenbremse.

Auch wenn Baden-Württemberg 
in diesem Jahr mit den höchsten 
Steuereinnahmen in der Geschichte 
des Landes rechnen kann, wirft die 
sich eintrübende Konjunktur ihre 
Schatten voraus. Bereits im August 
dieses Jahres hatte Finanzministerin 
Edith Sitzmann ihre Kabinettskollegen 
aufgefordert, ihre Wünsche für den 
Doppelhaushalt 2020/2021 zurück-
zuschrauben. Und noch wenige Tage 
vor der entscheidenden Sitzung der 
Haushaltskommission war klar, dass 
es für die grün-schwarze Koalition 
schwer würde, den Doppelhaushalt 
2020/2021 unter Dach und Fach zu 
bringen.

Der aktuelle Haushalt steht erstmalig 
unter den Regelungen zur Schulden-
bremse. Wenn der Grünen-Fraktions-
chef Andreas Schwarz dazu feststellt: 
„Die Null wird gehalten, die Schul-
denbremse gilt!“ zeigt dies deutlich, 
wie schwierig es wird, dringend 
zusätzlich benötigte Mittel für die 

Auszug aus der sogenannten „Kabinettsvorlage B“, den Empfehlungen aus der Evaluation der 
Polizeireform hinsichtlich einzurichtender Neustellen. Fortsetzung auf nächster Seite.
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DPolG-Landesvorsitzenden, in den 
„fetten“ Jahren dringend notwendige 
Umsetzungen unnötig auf folgende 
Jahre zu verschieben. Umsetzungen 
auf die wir in der Polizei seit Jahren 
warten und deren Umsetzung in den 
kommenden Jahren noch schwie-
riger werden... sowieso mit dem 
amtierenden Ministerpräsidenten, der 
erst kürzlich bei einem Gespräch im 
Staatsministerium erklärt hatte, dass 
in Sachen Reduzierung der Arbeits-
zeit mit ihm nicht zu rechnen sei und 
er sowieso beim Öffentlichen Dienst 
nicht ganz so großzügig und liebens-
wert sei, wie sein Staatssekretär. 

Nachverhandlungen mit der Politik.

Keine Frage, dass unmittelbar nach 
dem Bekanntwerden der Haushalts-
planungen die DPolG keine Gelegen-
heit ausgelassen hatte, Gespräche 
mit den Regierungsfraktionen aufzu-
nehmen. 
Sei es am 15. Oktober beim Frak-
tionsfest der Grünen, einen Tag 
später am 16. Oktober mit dem 
CDU-Fraktionsvorsitzenden und den 
zuständigen Innenpolitikern oder bei 
Gesprächen mit dem Staatssekretär. 
Über diese berichten wir gesondert. 

Polizei zu generieren. Die Anzahl der 
Polizeibeschäftigten, Löhne, Zulagen, 
Arbeitszeit, Ausrüstung, Ausstattung, 
Technik - schlichtweg die Zukunftsfä-
higkeit und die Funktionsfähigkeit des 
Staates - wird zukünftig noch stärker 
den Haushaltsrestriktionen unterwor-
fen sein. 

DPolG: Freie Haushaltsgelder für 
die Polizei verwenden.

Grund genug, dass wir gleich mal den 
Finger erhoben und Minimalforderun-
gen aufgestellt haben, als bekannt 
wurde, dass von dem wegen einer 
fahrlässigen Verletzung der Aufsichts-
pflicht, gegen die Daimler AG ver-
hängten Bußgelds in Höhe von 870 
Millionen Euro, nur rund ein Viertel 
in den nächsten Doppelhaushalt für 
Klimaschutz und Bildung eingepreist 
wurde. Über die Verwendung der 
verbleibenden Summe soll im parla-
mentarischen Verfahren entschieden 
werden. Nun gilt es, in den nächsten 
Tagen und Wochen weiter zu versu-
chen, zusätzliche Mittel für die Polizei 
bewilligt zu bekommen. Von den 
mehr als 600 Millionen wollen wir ein 
großes Stück abbekommen.

Vermögensabschöpfung

Zu den zentralen Forderungen gehört 
auch die Veränderung der Regelun-
gen zur Vermögensabschöpfung. 
Es genügt der DPolG nicht, dass 
man den sogenannten Deckel nach 
Unten (Minimalbetrag) geändert hat. 
Man muss auch den oberen Deckel 
zur maximalen Ausschüttung und 
Ausschöpfung streichen. Die für 
Ausschüttung geltende Obergren-
ze wurde in diesem Jahr bereits 
wegen eines von der Firma Bosch 
geleisteten Bußgelds erreicht. Mehr 
Ausschöpfung soll jetzt nicht möglich 
sein. Es kann aber nicht angehen, 
dass die Sicherheitsbehörden nur 
dann von einem so überprall gefüllten 
Finanztopf profitieren können, wenn 
bspw. die Daimler AG ihr Bußgeld erst 
im nächsten Jahr entrichten muss. 

Leider bestätigt sich nun die einstige 
Einschätzung und die Warnung des 

Fortsetzung von vorheriger Seite.

Klare Botschaften wurden auch hier 
abgesetzt:  

- Priorität 1 hat die  Streichung der 
Stellenbesetzungssperre
 
- Priorität 2 hat die Umwandlung der 
restlichen Stellen aus A7 

DPolG fordert Erhöhung der Mehr-
arbeitsvergütungen. 

Durch die ständig wachsenden 
Aufgaben und die ständige Unter-
besetzung der Polizei müssen die 
Polizeibeschäftigten seit Jahren 
Mehrarbeit leisten, um die Sicher-
heit gewährleisten zu können. Mehr 
als 1,5 Millionen Überstunden fal-
len jährlich an. Im zurückliegenden 
Haushalt wurden zur Ausbezahlung 
von Mehrarbeit mehrere Millionen 
zur Verfügung gestellt. Der Drang 
zur Ausbezahlung von Mehrarbeit ist 
unter den Bediensteten aber mehr 
als gering, was u.a. an den geringen 
Stundensätzen liegt. Ein Beamter im 
mittleren Dienst erhält aktuell gerade 
einmal 15,39 Euro Brutto. Ein studier-
ter Polizeihauptkommissar, z.B. ein 
Dienstgruppenführer mit mehr als 12 
Mitarbeiter erhält einen Stundenlohn 
von 21,13 Euro. Ein Leitender Polizei-
direktor mit abgeschlossenen Hoch-
schulstudium der beispielsweise eine 
Schutzpolizeidirektion mit weit mehr 
als 1000 Mitarbeitern leitet, erhält für 
eine Überstunde gerade einmal 29,13 
Euro.  

Warum die Mehrarbeit im Schuldienst 
mehr wert sein soll, entzieht sich un-

Die DPolG-Spitze am 16. Oktober im Gespräch mit Vertretern der CDU-Fraktion im Landtag von 
Baden-Württemberg über die Vergabe zusätzlicher Mittel an die Polizei.

Fortsetzung auf nächster Seite.

Selbsterklärt gegenüber dem Öffentlichen Dienst 
nicht ganz so großzügig und liebenswert, wie 
andere: Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
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zeivollzug sind nur knapp 19.200 
Planstellen besetzt. Damit sind ca. 
1.300 Stellen vakant. Und abgesehen 
davon, dass man im sogenannten 
„bereinigten IST“ - also denjenigen 
die auch tatsächlich (voll) arbeiten - 
in manchen Organisationseinheiten 
die Aufgaben mit 60% oder 70% des 
Personals bewältigt werden müssen, 
spart das Land im Jahr 2019 mehr

als 50 Millionen Euro. Eine Summe 
die sich im Laufe der vergangenen 
Jahren vervielfacht hat.

Dabei haben wir noch nicht berech-
net, welche enormen Sparbeiträge 
von denjenigen Polizeipräsidien in 
den Staatshaushalt fließen, bzw. nicht 
ausgegeben werden, weil Beförde-
rungen nicht zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt erfolgen. Unter anderem, 
weil man seit der Polizeireform 2014 
nicht in der Lage ist, die Auswahlent-
scheidungen und die Personalaus-
wahl an sich, frühzeitig vorzunehmen 
und wie in den meisten Dienststellen 
vor der Polizeireform nahezu Stich-
tagsgenau zum Freiwerden der Stelle. 
Auch hier dürfte es sich um mehrere 
Millionen jährlich handelt.

Wir haben auch noch nicht berech-
net, welche enormen Sparbeiträge 
dadurch erzielt werden, weil Kolle-
ginnen und Kollegen Konkurrenten-
klagen vornehmen und die Gerichte 
dabei seit einigen Jahren es nicht 
mehr zulassen, dass man für den Fall 
des Klageerfolges eine Stelle dafür 
reserviert, sondern alle betroffenen 
Beförderungen ausgesetzt werden 
müssen. 
Nach Schätzungen der DPolG dürften 
es sich hier um mehrere hundert 
Beförderungen handeln, die nicht 
ausgesprochen werden können und 
somit die Haushaltsgelder auch nicht 
in Anspruch genommen werden. 
Auch das dürften Millionen sein.  

Manchmal verhandelt die Politik und 

serer Logik. Bei vergleichbarem Studi-
um werden im Schuldienst zwischen 
vier und fünf Euro mehr bezahlt, als 
im Polizei- oder Verwaltungsdienst. Im 
Schuldienst erhalten Beamte gD im 
Eingangsamt unter A12 20,57 Euro 
je Stunde und Beamte des höheren 
Dienstes 35,35 Euro je Stunde.

Der Mindestlohn beträgt in Deutsch-
land aktuell 9,19 Euro brutto. Dabei 
handelt es sich in vielen Bereichen 
um Tätigkeiten ohne oder mit einer 
Berufsausbildung, die unterhalb der 
Qualifikation einen Polizeibeamten 
im mittleren, gehobenen oder höhe-
ren Dienst liegen. Unabhängig von 
den meist höherwertigen Tätigkeiten, 
großer Verantwortung und Gefahren-
lagen. Der durchschnittliche Stunden-
lohn betrug laut dem Statistisches 
Bundesamt (Stand: 2018) in Ba-
den-Württemberg 23,58 Euro. Über-
stunden werden dabei noch höher 
vergütet. Meist beträgt der Zuschlag 
für Überstunden zwischen 15 bis 40 
Prozent des normalen Stundensatzes 
(Wert: Internetrecherche). Davon sind 
wir bei der Polizei weit entfernt.

Die DPolG fordert deshalb in einem 
ersten Schritt die Sätze zur Vergütung 
von Mehrarbeit bei der Polizei min-
destens auf das Niveau im Schul-
dienst anzuheben. In einem weiteren 
Schritt sind die Stundenvergütungs-
sätze im Öffentlichen Dienst durch-
weg anzuheben. 

Mit Maß und Ziel - aber fair - das 
haben wir verdient!

Manchmal verhandelt die Politik und 
verkennt offensichtlich die Rahmen-
daten. Ausgegeben werden Haus-
haltsmittel nur für besetzte Stellen. 
Aktuell sind über 10% der Haushalts-
stellen der regionalen Polizeipräsidien 
im Polizeivollzug nicht besetzt. Von 
ca. 20.500 Planstellen (Soll) Poli-

Fortsetzung von vorheriger Seite. übernimmt dabei Maximalforderun-
gen, ohne über Minimalforderungen 
oder abgestufte Forderungen nachzu-
denken, bevor man die Forderungen 
grundsätzlich ablehnt. Warum nicht 
einen Einstieg wagen. Warum nicht 
beispielsweise eine schrittweise Erhö-
hung der LOD-Zulage?
 
Wir sind keine Bittsteller - Wir ha-
ben es verdient – Weil wir es sind 
„die das schaffen“ müssen.

Wer zur Kenntnis nimmt, dass wir seit 
Jahren mit wesentlich weniger Perso-
nal gute Arbeit leisten (müssen) und 
der jährliche Umfang der Einsparun-
gen für fehlendes Personal im Haus-
halt weit aus mehr als 50 Millionen 
Euro beträgt, der darf die Polizeibe-
schäftigten nicht als Bittsteller sehen. 

Seit Jahren geht es schon nicht mehr 
nur um die Attraktivität des Öffent-
lichen Dienstes und der Polizei. Es 
geht schon längst um die Funktions-
fähigkeit des Öffentlichen Dienstes 
und der Polizei. 

Wir sind es in der Polizei, die es ver-
dient haben, dass wir besser bezahlt 
werden. Wir sind es in der Polizei, 
die es verdient haben, dass wir einen 
höheren Stundenlohn bekommen. 
Und wir sind es, die es bei der katas-
trophalen Personalknappheit verdient 
haben, dass die Stellen der Tarifbe-
schäftigten die aufgrund Krankheit, 
Ruhestand oder sogar dem Tod aus 
dem Polizeidienst ausscheiden, sofort 
nachersetzt werden.    

Wir anerkennen, dass zumindest der 
Innenminister das tut, was alle von 
ihm erwarten und er sich voll vor sei-
ne Polizei stellt. Wir anerkennen, dass 
es verantwortungsbewusste Abge-
ordnete gibt, die das unterstützen. So 
darf der Haushalt nicht bleiben. Damit 
können und damit wollen wir nicht 
leben. q

Hinweis:
Der Regierungsentwurf wurde am 8. Oktober 
2019 vom Kabinett verabschiedet und wird am 
6. November 2019 in den Landtag eingebracht. 
Ende des Jahres soll der Doppelhaushalt 
2020/2021 verabschiedet werden.

Angesichts geringer Stundensätze ist der Drang zur Ausbezahlung von Mehrarbeit unter den Poli-
zeibediensteten mehr als verhalten. 
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Katalog an Aufstiegsmöglichkeiten nutzen
DPolG fordert Wiederaufleben Bewährungsaufstieg vom ge-
hobenen Polizeivollzugsdienst (PVD) in den höheren Dienst.       
In den vergangenen Jahren haben 
sich die unterschiedlichsten Aus-
stiegsmöglichkeiten in den geho-
benen und in den höheren Dienst 
etabliert. Der sogenannte Qualifika-
tionslehrgang (QL) ist nicht mehr 
wegzudenken und hat sich fast 
wie das von der DPolG verfolgte 
Laufbahnverlaufsmodell innerhalb 
einer gesonderten Besoldungs- 
und Laufbahnordnung der Polizei 
entwickelt. Für viele Kolleginnen 
und Kollegen ist nicht (mehr) im 
mittleren Dienst Schluss und ein 
Aufstieg in den gehobenen Dienst 
fast vorprogrammiert. 

In den vergangenen Jahren kann man 
auch ein deutliches Anwachsen von 
verschiedensten Aufstiegsmöglich-
keiten und -verfahren innerhalb der 
Polizeiverwaltung registrieren. Der Ein-
satz der DPolG für Verbesserungen im 
Verwaltungsdienst hat sich gelohnt und 
zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
konnten vom mittleren in den gehobe-
nen und vom gehobenen in den höhe-
ren Verwaltungsdienst aufsteigen. Nicht 
selten verbunden - insbesondere im 
höheren Dienst - mit guten und schnel-
len Beförderungsperspektiven.

Ein Bewährungsaufstieg für Spitzen-
kräfte des gehobenen Dienstes fehlt.

Mit Bedauern muss festgestellt wer-
den, dass im Polizeivollzugsdienst seit 
Jahren ein sogenannter Bewährungs-
aufstieg in den höheren Dienst nicht 
mehr praktiziert wird. Und dies, obwohl 
zahlreiche Stellen im höheren Dienst 
unbesetzt sind und es zu keinerlei 
Behinderungen von Kolleginnen und 
Kollegen kommen kann, die in jünge-
ren Lebensjahren den Laufbahnwech-
sel über die Deutsche Hochschule für 
Polizei in Münster genommen haben.

Aktuell sind in der Polizei Baden-Würt-
temberg fast 120 Stellen, die im Rah-
menplan des höheren Polizeivollzugs-
dienstes ausgewiesen sind, unbesetzt. 

Das heißt sie sind NICHT von Beamten 
des höheren Polizeivollzugsdienstes 
besetzt. Stattdessen nehmen erfahrene 
Polizeibeamte - überwiegend im En-
damt  des gehobenen Polizeivollzugs-
dienst (PVD) - kompetent, verantwor-
tungsvoll und erfolgreich die Aufgaben 
der entsprechenden Stelle wahr. Die 
Rede ist von Leitungsfunktionen bei Po-
lizeirevieren, Kriminalinspektionen oder 
Einsatzhundertschaften, um nur einige 
dieser Funktionsstellen zu benennen. 

Aufstiege würden etliche Bewerbun-
gen bis in mittleren Dienst nach sich 
ziehen.  

Im Rahmen der aktuellen Dienstposten-
bewertung sollen jetzt diese Kollegen/
innen fest auf die ausgeübten Stellen 
des höheren Dienst (hD) eingewiesen 
werden. Der DPolG-Landesvorsitzen-
de Ralf Kusterer bemüht sich in Ge-
sprächen mit Landtagsabgeordneten 
aktuell darum, dass die Einweisung 
zudem auch stellentechnisch realisiert 
wird. Ob dazu noch ein „Aufstieg“ und 
welche Art erforderlich ist, ist noch 
offen. Die Zeichen aber für ein „Aufle-
ben“ des Bewährungsaufstiegs sind 
gut. Kusterer: „Daraus könnte sich ein 
Beförderungsprogramm entwickeln.
Denn der Nachzug von jeweils 120 
Beförderungen in A13, A12, A11 und 

A10, sowie die damit verbundenen 120 
freiwerdenden Stellen im gehobenen 
PVD, mit anschließend entsprechenden 
Aufstiegsmöglichkeiten vom mittleren 
Dienst, wären mehr als spürbar in unse-
rer Polizei.“ q 

Positiv: Laut unseren aktuellsten 
Informationen, arbeitet das Innen-
ministerium bereits am Entwurf einer 
gesetzlichen Regelung. 

Ralf Kusterer (links) im Gespräch mit MdL Siegfried Lorek, Polizeisprecher der CDU Landtagsfraktion.

Aus der alten Polizeiaufstiegsverordnung von 1998 
zum Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst: 
 
§3 Aufstiegsvoraussetzungen
(1) Zum Aufstieg in den höheren Polizeivollzugs-
dienst kann zugelassen werden, wer als Beamter 
des gehobenen Polizeivollzugsdienstes zum Zeit-
punkt der Entscheidung über die Zulassung
   1. das 53. Lebensjahr vollendet hat,
   2. sich mindestens acht Jahre in einem Amt der     
       Besoldungsgruppe A 13 befin det,
   3. sich mindestens zehn Jahre auf einem Dienst 
        posten bewährt hat, der dem höheren Polizei 
       vollzugsdienst zuzurechnen ist, und
   4. nach seinen Fähigkeiten, seinen dienstlichen 
       Leistungen sowie seiner Persönlichkeit und 
       nach den Feststellungen in einem Auswahlver
       fahren, das mit einem Leistungsnachweis ab
       schließt, sich als geeignet erweist. Das Nähere 
       regelt das Innenministerium durch Verwalt
       tungsvorschrift.
(2) Durch den erfolgreichen Abschluss des Aus-
wahlverfahrens und die Übertragung des Eingang-
samtes im höheren Polizeivollzugsdienst wird die 
Befähigung für den höheren Polizeivollzugsdienst 
erworben.
(3) Den Beamten darf höchstens ein Amt bis zur 
Besoldungsgruppe A 14 übertragen werden.
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Weg mit der Beförderungssperre!
Wir fordern eine zeitnahe Stellenbesetzung und Beförderung.
Was von vielen Kolleginnen und 
Kollegen kaum bemerkt wird, ist für 
den stellvertretenden Landesvorsit-
zenden und erfahrenen Personalrat 
Oliver Auras schon seit Jahren ein 
Ärgernis: Die sogenannte Wieder-
besetzungs- und Beförderungs-
sperre aus dem Jahr 2014. 

Seit Beginn der von der DPolG stets 
kritisierten Polizeireform 2014 hat 
sich einiges im Bereich Beförderun-
gen verändert: Das Innenministerium 
musste einen zentralen Stellenaus-
gleich vornehmen. Hinzu kam die 
neue Praxis, alle Beförderungsmög-
lichkeiten ausschreiben zu müssen. 
Die Folge: Nur noch wenige Beförde-
rungen werden über das Jahr verteilt 
ausgesprochen. Die meisten werden 
nicht mehr zeitnah nach Ablauf der 
rechtlichen Sperrfristen umgesetzt, 
sondern zu zwei großen „Beförde-
rungsterminen“ im Jahr ausgespro-
chen. Freuen kann sich darüber nur 
die Finanzministerin. 

Die Verwaltungsvorschrift des Finanz- 
und Wirtschaftsministeriums zum 
Vollzug der Stellenbesetzungs- und 
Beförderungssperre von 2014 wirkt 
sich unmittelbar auf die Beförde-
rungen aus. Dort ist geregelt, dass 
Beförderungen nach A12 und nach 
A13 jeweils erst nach neun Monaten 
nach dem Freiwerden besetzt werden 
können. 

Eine zusätzliche Geiselung für die 
personell angeschlagene Landespo-
lizei. Denn jede Beförderung in der 
Warteschleife zieht weitere Wartefris-
ten und Verdruss hinter sich her. 

„Die Beförderungssperre ist durch 
nichts, aber auch gar nichts, zu 
rechtfertigen!“ (Oliver Auras)

Oliver Auras: „Für uns ist die Wieder-
besetzungs- und Beförderungssperre 
durch nichts zu rechtfertigen. Aktuell 
leisten wir bei einem Fehlbestand 
von knapp unter zehn Prozent in den 

Regionalpräsidien unsere Arbeit. In 
vielen Bereichen müssen wir mit gera-
de mal sechzig Personal des vorgese-
henen Personals zu Recht kommen. 

Es wäre mehr als gerecht, wenn wir 
gerade in solchen Zeiten so schnell 
wie möglich nach dem Freiwerden, 
Nachbesetzungen und Beförderun-
gen wieder vornehmen könnten. Das 
wäre auch eine Form des Respekts 
und der Anerkennung unserer enor-
men Arbeitsleistung, die wir in diesen 
schwierigen Zeiten erbringen.“
 
Ja, es ist ganz schön viel, was die 
Politik den Polizeibediensteten da 
zumutet - wieder mal. Deshalb fordert 
die DPolG seit Jahren die Abschaf-
fung der Wiederbesetzungssperre, 
beziehungsweise Beförderungssper-
re, für die Beamtinnen und Beamten 
in der Polizei. Dies gilt sowohl für den 
Polizeivollzug, als auch für Verwal-
tungsbeamte. q

Eine Verwaltungsvorschrift des Finanz- und Wirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2014 verhindert 
eine zeitnahe Wiederbesetzung freigewordener Stellen.

B
ild

hi
nt

er
gr

un
d:

 P
ix

ab
ay

.d
e

Oliver Auras, Stellvertretender DPolG-Lan-
desvorsitzender: „Durch nichts, aber auch 
gar nichts, sind so lange Wartezeiten bei der 
Wiederbesetzung brach liegender Stellen zu 
rechtfertigen.“

A9 
A10 
A11 A12 A13 

A9/Z

Hol Dir die DPolG App!

Im AppStore, GooglePlay
und Windows Store
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Das Innenministerium scheint nach 
DPolG-Informationen vor diesem 
Hintergrund die nachgeordneten 
Polizeipräsidien dazu aufgefordert zu 
haben, bei deren Planungen für das 
Jahr 2020 die Stellenbesetzungssper-
ren vorerst zu berücksichtigen und 
bis auf weiteres keine Anträge auf 
Nachbesetzung von Tarifstellen, wel-
che im Jahr 2020 frei werden, einzu-
reichen und vorerst auf die Nachbe-
setzung von Tarifstellen, die im Jahr 
2020 frei werden, zu verzichten.

Für den stellvertretenden Landesta-
rifbeauftragten Martin Schuler ist das 
in Anbetracht der desolaten Perso-
nalsituation in der Polizei ein nicht 
hinnehmbarer Vorgang. Wenn jetzt 
neben den unbesetzten und unbe-
setzbaren, weil nicht verfügbaren 
Polizeivollzugsstellen, auch noch die 
Tarifbeschäftigen wegbrechen, ist 
das nicht zu verkraften. „Die Politik 
verkennt offensichtlich total die Aus-
wirkungen einer solchen Stellenbe-
setzungssperre für die Polizei und für 

Stellenbesetzungssperre für Tarifpersonal
DPolG für weitere Aussetzung und endgültige Abschaffung. 
Entgegen aller Planungen und 
seitheriger Zusagen, sollen die 
Polizeipräsidien eine Stellenbeset-
zungssperre für 2020 einkalkulieren 
und bis auf weiteres auf die Nach-
besetzung von Tarifstellen, die im 
Jahr 2020 frei werden, zu verzich-
ten.

Bereits mehrjährig wurden für den 
Tarifbereich der Polizei Stellenbeset-
zungssperren ausgesetzt. Kurz vor 
Redaktionsschluss erreichte uns die 
Nachricht, dass nach derzeitigem 
Stand, eine einjährige Stellenbeset-
zungssperre im Haushalt 2020/2021 
nicht auszuschließen sei. 

Von der Stellenbesetzungssperre 
wären dann lediglich die im Staats-
haushaltsplan 2020/2021 neu ge-
schaffenen Stellen beziehungsweise 
Stellenhebungen, sowie Stellen, die 
aufgrund der Umsetzung des Quali-
tätskonzepts in die Stellenpläne der 
neuen Institute im Einzelplan 04 über-
tragen werden, ausgenommen.

die Arbeitsbelastung im Tarifbereich“, 
so Schuler.

Unmittelbar auf diese Nachricht 
haben wir uns dafür eingesetzt, dass 
auch für den Haushalt 2020/2021 eine 
Aussetzung der Stellenbesetzungs-
sperre für den Tarifbereich der Polizei 
erreicht wird. Unterstützung bekommt 
die DPolG vom Polizeisprecher der 
CDU-Landtagsfraktion, Siegfried Lo-
rek, der nicht nur die Auffassung der 
DPolG teilt, sondern sich auch gleich 
unmittelbar mit einschaltete. q

Politische Milchmädchenrechnung: Auf der einen Seite wird durch Ermittlungsassistenten eine Stärkung des Tarifbereichs bei der Polizei versprochen. 
Auf der anderen Seite sollen freigewordene Tarifstellen nicht nachbesetzt werden.  

      Tarif sagt:

     Wir sind am 
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Martin Schuler, Stellvertretender Tarifbeauftragter 
der DPolG BW: „Für die Polizei hätte eine Stellen-
besetzungssperre im Tarifbereich fatale Folgen.“ 
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Die statistische Erfassung von 
Straftaten erfolgt bei der Polizei 
Baden-Württemberg anhand der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). 
Im Deliktsbereich „Gewalt gegen 
Polizeibeamte“ werden in der PKS 
Baden-Württemberg sämtliche 
Opferdelikte ausgewiesen, zu denen 
mindestens eine Polizeibeamtin 
oder ein Polizeibeamter als Opfer 
erfasst wurden. Gemäß den Richtli-
nien für die Führung der PKS erfolgt 
die Erfassung der opferspezifischen 
Merkmale unter der Bedingung, 
dass die Tatmotivation in den per-
sonen-, berufs- beziehungsweise 
verhaltensbezogenen Merkmalen 
des Opfers begründet ist oder in 
sachlichem Zusammenhang dazu 
steht.

Das 52. Gesetz zur Änderung des 
Strafgesetzbuches (Ziel: Stärkung des 
Schutzes von Vollstreckungsbeamten 
und Rettungskräften) ist am 30. Mai 
2017 in Kraft getreten und beinhaltete 
u. a. eine Änderung von § 114 des 
Strafgesetzbuches (StGB). Die hiermit 
verbundenen Änderungen der statisti-
schen Erfassungskriterien sind zum 1. 
Januar 2018 umgesetzt worden. Infol-
gedessen wurden im Jahr 2018 erst-
mals Fälle des tätlichen Angriffs (§ 114 
StGB) gegen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte gespeichert, verbunden 
mit einem deutlichen Rückgang der in 
der PKS erfassten Körperverletzungen 

zum Nachteil von Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten. Übrigens umfasst 
die Statistik über die Anzahl der Opfer 
„Gewalt über Polizeibeamte“ neben 
Straftaten gegen die körperliche Un-
versehrtheit, auch Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit der betroffenen 
Beamtinnen und Beamten.

Da einer Straftat auch mehrere Opfer 
zugeordnet werden können, ergibt 
sich bei Betrachtung der Anzahl der 
Opfer ein aussagekräftigeres Bild, als 
bei der Betrachtung der reinen Fall-

zahlen. Denn im Gegensatz zu Tat-
verdächtigen unterliegen Opfer keiner 
sogenannten „Echtzählung“, sodass 
Personen mehrfach als Opfer erfasst 
werden, wenn sie innerhalb eines 
Berichtsjahres auch mehrfach Opfer 
von strafbaren Handlungen geworden 
sind. Demzufolge kann die Anzahl der 
erfassten Opfer die Anzahl erfasster 
Straftaten um ein Vielfaches überstei-
gen. Beispielsweise wurden 2018 wei-
ter über zehntausend Polizisten/-innen 
Opfer von Gewalt, obwohl „nur“ 4.767 
Fälle statistisch erfasst sind.   

Zu viele Kolleginnen und Kollegen 
wurden leicht und schwer verletzt.

Ein geeigneter Indikator zur Bestim-
mung der Schwere der Taten ist die 
Betrachtung der statistisch erfassten 
Opferverletzungen: Als „leicht verletzt“ 
gelten dabei diejenigen Personen, 
die Körperschäden erlitten haben, die 
keine stationäre Behandlung erforder-
lich machen. Als „schwer verletzt“ im 
Sinne der PKS gilt, wer aufgrund der 
erlittenen Körperschäden (mindestens 
24 Stunden lang) zur stationären Be-

In der Polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesene Fallzahlen im Deliktsbereich „Gewalt gegen 
Polizeibeamte“ (2014-2018). 

Dirk Preis, Beauftragter der DPolG-Landesleitung, hat sich mit dem drastigen Anstieg zum Opfer 
gewordener Kolleginnen und Kollegen befasst. 

Fortsetzung auf nächster Seite.

Dirks Zahlen-/Daten-/Fakten-Check
Heute: Gewalt gegen Polizeibeamte/-innen.  
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handlung in ein Krankenhaus aufge-
nommen werden musste oder muss.
In der PKS unterliegen unterjährige, 
Auswertungszeiträume erheblichen 

Fortsetzung von vorheriger Seite. Verzerrungsfaktoren, so beispielswei-
se der Dauer der Ermittlungsverfahren 
oder dem Zeitpunkt der statistischen 
Fallerfassung. Sie sind nachvollziehbar 
wenig aussagekräftig. Für das Jahr 
2019 sind derzeit nur Trendaussagen 

möglich: In den ersten acht Monaten 
des Jahres 2019 zeichnet sich insoweit 
sowohl bei den Fallzahlen der Gewalt 
gegen Polizeibeamte als auch bei der 
Anzahl der Opfer im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum ein Anstieg ab. Die 
Anzahl der Verletzten liegt aktuell leicht 
unter dem Niveau des Vorjahres. 

Die DPolG fordert die volle Aus-
schöpfung des rechtlichen Strafrah-
mens. 

Die Zahlen sind erschreckend! Und 
noch mehr Betroffenheit erzeugen die 
Schilderungen der Kolleginnen und 
Kollegen, die uns täglich erreichen. Es 
ist schlichtweg unfassbar was unse-
rer Kollegen erfahren und erdulden 
müssen. Dabei ist unsere Forderung 
klar: Die Richter müssen den vollen 
Strafrahmen ausschöpfen. 
Es wird Zeit, dass Gewalt gegen 
Polizeibeamte stärker bestraft wird... 
nicht in Jahren oder Jahrzehnten … 
sondern jetzt sofort! q      

Quelle: PKS, Landtagsanfrage

In der Polizeilichen Kriminalstatistik als „verletzt“ ausgewiesene Polizeibeamte/-innen im Delikts-
bereich „Gewalt gegen Polizeibeamte“ (2014-2018). Im Jahr 2014 wurden 22 Kolleginnen und 
Kollegen schwer verletzt, im Jahr 2018 waren es bereits 34 schwer verletzte Polizisten/-innen.   

Schon einmal haben wir diese 
Informationen in unserem Newslet-
ter abgebildet. Aufgrund mehrerer 
Nachfragen nehmen wir die lebens-
wichtigen Warnsignale noch einmal 
auf:  

q Sie haben Probleme, die Spur zu 
        halten oder fahren ab und zu über 
        den Seitenstreifen.

q Die Fahrbahn fühlt sich enger 
       werdend an.  

q Sie blicken starr auf die Fahrbahn.

q Sie übersehen Straßenschilder,  
       verpassen Abzweigungen oder 
       Ausfahrten.  

q Sie erinnern sich kaum an die 
       zuletzt gefahrenen Kilometer.

q Unbemerkt fahren Sie plötzlich 
       langsamer oder schneller.

q Ihre Augen brennen, die Lider sind 
       schwer, Sie wollen Ihre Augen 
       reiben.
q Sie gähnen häufiger.

q Ihre Augen schließen sich un
       willkürlich, Sie müssen blinzeln
       oder sehen unscharf. 

q Sie können sich kaum aufs Fahren
       konzentrieren und schweifen ge- 
       danklich ab.

q    Sie haben das Gefühl sich 
       bewegen zu müssen, werden   
       innerlich unruhig.  

q Ihre Stimmung wird gereizter oder 
       nervös. 

In solchen Fällen unbedingt anhal-
ten und eine Pause machen. Frische 
Luft und Gymnastik geben neue 
Energie. Oder an Ort und Stelle 
einen kurzes Nickerchen einlegen, 
das hilft in jedem Fall.

Die ID-Redaktion

Quellen: ADAC, Deutsche Verkehrswacht

Gegen Übermüdung beim Autofahren
Wichtige Warnsignale, die Sie kennen und beachten sollten.
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„Es wird Zeit, dass man alte Zöpfe 
endlich abschneidet!“ Das meint 
Daniel Jungwirth, stellvertretender 
DPolG Landesvorsitzender, mit 
dem Hinweis auf die veralteten 
Fünf-Stunden-Regelungen im Ar-
beitszeitrecht.

Nach der immer noch gültigen 
Rechtslage (§ 67 LBG Abs. 3) bekom-
men  Beamtinnen und Beamte nur 
dann eine Vergütung von Mehrarbeit, 
wenn sie „mehr als fünf Stunden im 
Monat über die regelmäßige Arbeits-
zeit hinaus beansprucht werden“. 
Nur dann steht ihnen innerhalb eines 
Jahres, für die über die regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrar-
beit, entsprechende Dienstbefreiung 
zu.

Das gleiche gilt für die Rufbereit-
schaft. Nach der Verwaltungsvor-
schrift des Innenministeriums zur 
Durchführung beamtenrechtlicher 
Vorschriften (BeamtVwV) – Ziff. 40 
(zu § 67 LBG) wird Mehrarbeit hier 
nur gewährt, wenn (gegebenenfalls 
auch mit auszugleichenden Reisezei-
ten) die Mehrarbeit die regelmäßige 
Arbeitszeit um mehr als fünf Stunden 
im Kalendermonat übersteigt. Bei 
Teilzeitbeschäftigung vermindern sich 
die fünf Stunden entsprechend der 
Verringerung der Arbeitszeit. 

Als besonderes Ärgernis empfindet 
Jungwirth auch die Kappungsgrenzen 
für all diejenigen, die in der Gleitzeit 
arbeiten. „Es mag ja früher mal so 
gewesen sein, dass man Über- und 
Unterzeiten im Gleitzeitrahmen dazu 
nutzen konnte, persönliche und 
dienstliche Belange besser zu verein-
baren. Darüber sind wir schon lange 
hinweg“, so Jungwirth. Heute kom-
men die Kolleginnen und Kollegen 
schlichtweg nicht mehr hin, mit ihrer 
regulären Dienstzeit. Bekanntlich ar-
beitet die Polizei stellenweise mit nur 
60% ihres zugedachten Personals. 

Zu viel Arbeit für zu wenig Personal. 

„Zu viel Arbeit, zu wenig Personal - 
so einfach ist die Gleichung“, sagt 
Jungwirth und findet es schlichtweg 
geschmacklos, wenn man den Kolle-
ginnen und Kollegen diese Stunden 
erbrachter Mehrarbeit und Überstun-
den einfach streicht. Gegen Ende 
eines Monats tun sich viele Bediens-
teten auch schwer, dann erst angefal-
lene „Mehrarbeit unter fünf Stunden“ 
im Laufe des selben Kalendermonats 
noch abzubauen. Wie soll das an 
einem Monatsletzten oder -vorletzten 
denn bitte gehen? Diese Stunden 
verfallen regelmäßig. In der Regel 
werden bei Einsätzen die fünf Stun-

den Mehrarbeit überschritten. Doch 
das bringt nichts in Bezug auf die nur 
zu 1/8 angerechneten Rufbereitschaft 
und bei starren Kappungsobergren-
zen in der Gleitzeit. 

DPolG: Fünf-Stunden-Regelung bei 
der Mehrarbeit und die Kappungs-
grenzen in der Gleitzeit abschaffen.   

Daniel Jungwirth formuliert für die 
DPolG entsprechende Forderungen, 
die insbesondere vor dem Hinter-
grund der unveränderten höchsten 
Wochenarbeitszeit in ganz Deutsch-
land ein absolutes Minimum an 
Veränderungen erfordern: Fünf-Stun-
den-Regelung und Kappungsgrenzen 
in der Gleitzeit abschaffen!  
 
In vielen Bereichen ist es mehr eine 
Form von Wertschätzung und Aner-
kennung von erbrachter Leistung, 
als eine finanzielle Belastung des 
Staates. Doch beim Theme Mehrar-
beit und Überstunden spart der Staat 
immer noch gerne auf dem Rücken 
der Polizeibeschäftigten. q

Positiv: Minister Strobl hat nach 
einem Gespäch mit dem DPolG-Lan-
desvorsitzenden sein Ministerium 
um Erstellung einer Vorlage zu die-
ser Sache gebeten. 

Arbeitszeit: Alte Zöpfe abschneiden
Fünf-Stunden-Regelung und Kappungsgrenzen abschaffen.   

Wer am Ende eines Monats weniger als fünf 
Stunden Mehrarbeit vorweisen kann oder einer 
Kappungsgrenze gefährlich nahe kommt, muss 
sich sputen, dass sein Anspruch auf Ausgleich 
nicht mit dem Monatswechsel verfällt. 

Daniel Jungwirth, stv. DPolG-Landesvorsitzender, findet es geschmacklos, dass bei der Polizei die 
Ansprüche auf Freizeitausgleich für erbrachte Überstunden regelmäßig verfallen. 
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Darauf hatten eigentlich viele 
gehofft: Eine Erhöhung der Vergü-
tungssätze für den lageorientierten 
Dienst. Umso größer war die Ent-
täuschung nach den ersten Ergeb-
nissen aus der Haushaltskommis-
sion der grün-schwarzen Koalition 
am 29. September 2019. Denn 
die schlechte Nachricht war, dass 
keine gesonderten Gelder für eine 
Erhöhung des „LOD“ zur Verfügung 
gestellt werden. 

„Natürlich war uns allen klar“, so Ingo 
Tecquert, Bezirksvorsitzender Bereit-
schaftspolizei und stellvertretender 
Vorsitzender des Hauptpersonalrats 
beim Innenministerium, „dass es 
schwierig wird, hierfür einen sieben-
stelligen Betrag in den Haushalt zu 
bekommen.“ Denn dieser wäre not-
wendig gewesen, um den LOD kräftig 
zu erhöhen. 

Seit Jahren wird eine Erhöhung 
gefordert. 

Die DPolG Baden-Württemberg 
fordert seit Jahren eine Erhöhung der 
Zulagen für Dienste außerhalb der 
regulären Arbeitszeiten. Zulagen, die 
gerade die besonderen Belastungen 
vergüten sollen, die mit der Lage der 
Arbeitszeiten verbunden sind. Gerade 
auch diejenigen, die keine Schicht-
zulagen bekommen, hätten mit einer 
Zulagenerhöhung eine Anerkennung 
bekommen – aber natürlich auch alle 
diejenigen, die im regulären Schicht-
dienst arbeiten. 

LOD in Bayern um bis zu 0,70 EUR 
je Stunde höher. 

Gemessen an den Zulagen, die in 
der freien Wirtschaft bezahlt werden, 
bekommen die Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst nur einen Bruch-
teil. Aktuell liegt der höchste Betrag 
bei 3,44 Euro/ Stunde, der mit der 
Besoldungsanpassung auf etwas 
über 3,70 Euro/Stunde liegen wird. 
Allerdings liegt die Höhe der ver-
gleichbaren Zulagen in Bayern schon 

bei 4,50 Euro/Stunde – auch wenn 
dort keine Schichtdienstzulage mehr 
bezahlt wird. Im Bereich der metallver-
arbeitenden Industrie werden hinge-
gen teilweise 50% Zuschläge auf den 
Stundenlohn bezahlt. 

Neben der Enttäuschung über die 
ausbleibende LOD-Erhöhung freuen 

wir uns natürlich über die Erhöhung 
der Zulagen für die Kolleginnen und 
Kollegen beim SEK/MEK und beim 
Personen- und Objektschutz, sowie 
für verdeckte Ermittler. Hier sind die 
Regierungsfraktionen der  DPolG-For-
derung gefolgt. Mit Sicherheit sind 
diese Erhöhungen in der gesamten 
Polizei unstrittig und werden neidlos 
den davon profitierenden Kolleginnen 
und Kollegen gegönnt.

Erfreulich: Erhöhung der Zulagen 
für Spezialeinheiten, Personen- und 
Objektschutz, sowie für verdeckte 
Ermittler.

Die Forderung zur Erhöhung des 
LOD bleibt auf unserer Agenda. Die 
DPolG wird alles daran setzen, dass 
diese auch in die Wahlprogramme 
der Parteien Einzug finden, soweit die 
Chancen in einem Nachtragshaus-
halt berücksichtigt zu werden, nicht 
greifen. q

Enttäuschung zum Haushalt 2020/2021
Keine Gelder für Erhöhungen beim LOD.   

Es sind defintiiv keine horrenden Summen, für geleistete Dienste außerhalb regulärer Arbetszeiten, 
aber um deren Erhalt Polizeibedienstete dennoch kräftig streiten müssen. 

„Die Forderung zur Erhöhung des LOD bleibt auf 
unserer Agenda“, sagt Ingo Tecquert, Bezirks-
vorsitzender Bereitschaftspolizei und stellvertre-
tender Vorsitzender des Hauptpersonalrats beim 
Innenministerium.
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